
 

 

Absender (Postanschrift)                     Anlage 7 
Name 
      
Straße 
      
Ort 
      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Landratsamt Dillingen a .d .Donau 
Große Allee 24 
 
89407 Dillingen a .d. Donau 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 
42-6328.2 vom

Unser Zeichen 
      

Abgabennummer 
196 773       

Ort, Datum 
       

Bearbeiter/in 
      

Telefon 
      

 

Vollzug der Abwasserabgabengesetze; 
Abgabeerklärung für die an Stelle der Kleineinleiter zu zahlende Abgabe für das Jahr       
(§§ 8,9 Abs. 2 AbwAG, Art. 7 und Art. 8 Abs. 1  BayAbwAG) 
 
 

Die Abgabeerklärung gilt für   gesamtes Gemeindegebiet   gemeindefreies Gebiet 
 

   folgendes Gebiet:         
 

 Anzahl zum 30 Juni 

Einwohner insgesamt a)          

An die Kanalisation angeschlossene Einwohner b)          

Einwohner, die ihr gesamtes Abwasser anderweitig rechtmäßig einer öffentlichen Abwasseranlage 
zuführen c)          
 

Einwohner, die ihr Abwasser in einer Abwasserbehandlungsanlage behandeln und in ein oberirdisches 
 

Gewässer oder das Grundwasser einleiten und den anfallenden Schlamm wie folgt entsorgen: 
 

1. Der Schlamm wird einer dafür geeigneten Abwasserbehandlungsanlage zugeführt 
 

2. Der Schlamm wird nach Abfallrecht beseitigt oder verwertet 
 

3. Der Schlamm wird nach der Klärschlammverordnung verwertet: 
 

Summe:  

 

d)          
 

        
 

             
 

             
 

             
 
             
 

 

Einwohner, deren Abwasser nach einer Behandlung in einer Abwasserbehandlungsanlage im Rahmen 
ordnungsgemäßer landbaulicher Bodenbehandlung entsorgt wird. 

 

e)            

        
 

Einwohner, für die eine Kleineinleiterabgabe anfällt 
 

a - (b + c + d + e) = f 

 

f)           
 

            
 
 

Berechnung: Einwohner (f)       : 2 x  35,79 Euro  Abgabesatz = 
 
Abzug für Verwaltungsaufwand : 
                       Einwohner (f)        x 0,51 Euro 
 

Die Entsorgung des Schlamms nach Buchst. d), Nr. 1-3 wird bestätigt. 

g)        Eur

h)       Eur

g)-h)       Eur
 

Art der Entsorgung gemäß Beiblatt 
 
 
 

Unterschrift 

Landratsamt 
Dillingen a.d.Donau 

 
http://www.landkreis-dillingen.de 

 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen   x   oder ausfüllen  
 
Seite 1 bitte in 2facher Fertigung zusammen mit dem Beiblatt 
(einfache Fertigung) dem Landratsamt Dillingen a.d.Donau  vorle-
gen. Eine Fertigung erhalten Sie mit dem Abgabebescheid zurück. 
Die Erläuterung (Seite 2) dient zu Ihrer Information.  
 
Abgabetermin: spätestens 31. März des folgenden Jahres 



 

 

 
 

Erläuterungen: 
 
 
Erklärungsfrist: 

Die Abgabeerklärung ist gemäß Art. 10 Abs. 1 und 2 BayAbwAG spätestens zum 31 März des folgenden Jahres 
der Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 
 
 
Abgabepflichtiger: 

Anstelle von Einleitern, die weniger als acht Kubikmeter je Tag Schmutzwasser aus Haushaltungen und 
ähnliches Schmutzwasser einleiten, sind abgabepflichtig:  
 
- die örtlich zuständige Gemeinde 

- in gemeindefreien Gebieten der Landkreis. 

Diese Abgabepflicht besteht nicht, wenn in einer Zweckvereinbarung oder in einer Verbandssatzung 
ausdrücklich bestimmt ist, dass die Pflicht zur Abwasserbeseitigung einschließlich der Abgabepflicht nach Art. 8 
BayAbwAG auf eine andere Gemeinde oder auf einen Zweckverband übergehen soll. Insoweit wird diese 
Körperschaft abgabepflichtig. 
 

Einwohner: 

Wenn eine andere Ermittlung der Zahl der Einwohner zu aufwendig wäre, ist eine Schätzung zulässig. 
Auszugehen ist von den Verhältnissen zum 30. Juni des Veranlagungsjahres. Als Einwohner sind die mit Haupt- 
oder Nebenwohnung gemeldeten Personen zu zählen. In den Feldern b-e dürfen die gleichen Einwohner nicht 
mehrmals berücksichtigt werden.  
 

Abgabebefreiung: 
 
Die Voraussetzungen für eine Abgabebefreiung ergeben sich aus § 2 Abs. 2 Halbsatz 2 AbwAG, § 8 Abs. 2 
Satz 2 AbwAG und Art. 7 Abs. 1 BayAbwAG. 
 

Fehlanzeige: 

Die Abgabeerklärung ist auch vorzulegen, wenn keine Kleineinleiter vorhanden sind. In diesem Fall genügt es, 
in der Abgabeerklärung unter Buchstabe f eine „Null“ zu setzen. 
 

Abgabe: 
 
Die Zahl der Schadeinheiten beträgt die Hälfte der Zahl der nicht an die Kanalisation angeschlossenen 
Einwohner, abzüglich der abgabefreien Kleineinleiter. Diese Zahl wird mit dem Abgabesatz multipliziert. Der 
Abgbesatz ergibt sich aus § 9 Abs. 4 AbwAG und beträgt ab 01.01.2002       35,79 € 
 
 



 

 

Stadt/Markt/Gemeinde       
 

Beiblatt zur Abgabeerklärung für Kleineinleiter für das Jahr      

Zu Buchst. d und e der Erklärung (Abgabefreiheit) wird hiermit bestätigt, dass das Abwasser in einer 
Abwasserbehandlungsanlage (Hauskläranlage) behandelt wurde. Ferner wird zu Buchst. d nachfolgend näher 
bestätigt, dass der anfallende Fäkalschlamm ordnungsgemäß entsorgt wurde: 
 
Fäkalschlamm: 
Nr. 1 –  Der Fäkalschlamm wurde zu einer Großkläranlage verbracht 
Nr. 2 –  Der Fäkalschlamm wurde nach Abfallrecht beseitigt 
Nr. 3 –  Der Fäkalschlamm wurde nach der Klärschlammverordnung verwertet. Die einmalige Untersuchung des 

Schlmmes nach der Klärschlammverordnung wurde durchgeführt. 
 

Anwesen 
Ortsteil Straße, Hs. Nr.  Personenzahl 

zu Buchst. d 
Schlamm entsorgt 
nach Nr. ... 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 

 


	kleinleiter1
	Abgabeerklärung für Kleineinleiter

	kleinleiter2
	kleinleiter3
	Abgabeerklärung für Kleineinleiter


	Name: 
	Straße: 
	Ihr Zeichen: 
	unser Zeichen: 
	Ort - Datum: 
	Bearbeiter: 
	Telefon-Nr: 
	Einwohner: 
	EW- Anschluss Kanal: 
	EW - anderweitig: 
	EW - Anlage 1: 
	EW - Anlage 2: 
	EW - Anlage 3: 
	EW - Anlage Land: 
	EW f: 
	EW g: 
	EW h: 
	EW g-h: 
	Stadt/Markt/Gemeinde: 
	Jahr: 
	Ort: 
	Gebiet Eintrag: 
	gebiet: Off
	anwesen1: 
	str1: 
	pz1: 
	nr1: 
	anwesen2: 
	str2: 
	pz2: 
	nr2: 
	anwesen3: 
	str3: 
	pz3: 
	nr3: 
	anwesen4: 
	str4: 
	pz4: 
	nr4: 
	anwesen5: 
	str5: 
	pz5: 
	nr5: 
	str6: 
	pz6: 
	nr6: 
	anwesen7: 
	str7: 
	pz7: 
	nr7: 
	anwesen8: 
	str8: 
	pz8: 
	nr8: 
	anwesen9: 
	str9: 
	pz9: 
	nr9: 
	str10: 
	pz10: 
	nr10: 
	nr11: 
	str11: 
	anwesen12: 
	str12: 
	pz12: 
	nr12: 
	anwesen13: 
	str13: 
	pz13: 
	nr13: 
	nr14: 
	anwesen6: 
	anwesen10: 
	anwesen11: 
	pz11: 
	anwesen14: 
	str14: 
	pz14: 
	pz15: 
	anwesen15: 
	str15: 
	pz16: 
	str16: 
	anwesen16: 
	Merged-0: 
	Name: 
	Straße: 
	Ihr Zeichen: 
	unser Zeichen: 
	Ort - Datum: 
	Bearbeiter: 
	Telefon-Nr: 
	Einwohner: 
	EW- Anschluss Kanal: 
	EW - anderweitig: 
	EW - Anlage 1: 
	EW - Anlage 2: 
	EW - Anlage 3: 
	EW - Anlage Land: 
	EW f: 
	EW g: 
	EW h: 
	EW g-h: 
	Stadt/Markt/Gemeinde: 
	Ort: 
	Gebiet Eintrag: 
	gebiet: Off
	anwesen1: 
	str1: 
	pz1: 
	nr1: 
	anwesen2: 
	str2: 
	pz2: 
	nr2: 
	anwesen3: 
	str3: 
	pz3: 
	nr3: 
	anwesen4: 
	str4: 
	pz4: 
	nr4: 
	anwesen5: 
	str5: 
	pz5: 
	nr5: 
	str6: 
	pz6: 
	nr6: 
	anwesen7: 
	str7: 
	pz7: 
	nr7: 
	anwesen8: 
	str8: 
	pz8: 
	nr8: 
	anwesen9: 
	str9: 
	pz9: 
	nr9: 
	str10: 
	pz10: 
	nr10: 
	nr11: 
	str11: 
	anwesen12: 
	str12: 
	pz12: 
	nr12: 
	anwesen13: 
	str13: 
	pz13: 
	nr13: 
	nr14: 
	anwesen6: 
	anwesen10: 
	anwesen11: 
	pz11: 
	anwesen14: 
	str14: 
	pz14: 
	pz15: 
	anwesen15: 
	str15: 
	pz16: 
	anwesen16: 
	str16: 
	pz17: 
	anwesen18: 
	anwesen17: 
	str17: 
	pz18: 
	str18: 
	pz19: 
	anwesen19: 
	str19: 
	pz20: 
	anwesen20: 
	str20: 
	pz21: 
	anwesen21: 
	str21: 
	pz22: 
	anwesen22: 
	str22: 
	pz23: 
	anwesen23: 
	str23: 
	pz24: 
	anwesen24: 
	str24: 
	pz25: 
	anwesen25: 
	str25: 
	pz26: 
	anwesen26: 
	str26: 
	pz27: 
	anwesen27: 
	str27: 
	pz28: 
	anwesen28: 
	anwesen29: 
	str28: 
	str29: 
	pz29: 
	Jahr: 

	Abgabenummer: 


